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Traktandenliste

• Begrüssung

• Protokoll der letzten Sitzung

• Langzeitsicherung von Grundbuchdate: 

• Stand pro Kanton: Resultate der Umfrage

• Darstellung im Internet

• Thema Bern: eGV und E-GRID-Vergabe

• Aktualisierung GBDBS (Stand)

• eCH-Standards zu eGRISDM und GBDBS (Stand)

• Personenidentifikator (Stand)

• Weiterentwicklung elektronisches Grundbuch

Vision – Strategie – Massnahmen - Stakeholder

• Varia

• Nächste Sitzungen
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Langzeitsicherung von Grundbuchdaten

Stand der Einführung
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• In allen Kantone sind die technischen Voraussetzung 

verfügbar damit die LZS von Hauptbuchdaten durchgeführt 

werden kann.

• Die Anpassung der GBDBS-Version stellt keinen 

Hinderungsgrund dar.

• Je nach Vertragssituation zum SW-Lieferanten muss die 

Funktion noch lizensiert werden.

• Vorgehen: Eine zuständige Person des Amtes ist dem 

EGBA zu melden. Danach kann die Langzeitsicherung 

beliefert werden.
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Langzeitsicherung von Grundbuchdaten

Stand der Einführung
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Langzeitsicherung von Grundbuchdaten

Webseitendarstellung 
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Langzeitsicherung von Grundbuchdaten

Neuer Webtext (in Übersetzung)

Langzeitsicherung von Hauptbuchdaten des Grundbuches

Mit der Langzeitsicherung von Hauptbuchdaten soll bei Verlust oder 

Veränderung von kantonalen Grundbuchdaten - unabhängig von der 

Grundbuchsoftware - schweizweit die Wiederherstellung der 

Grundbuchsituation zum Sicherungszeitpunkt gewährleistet werden. Es 

handelt sich hierbei um eine zusätzliche Sicherungsmassnahme für den 

Katastrophenfall. Die Langzeitsicherung von Hauptbuchdaten ist nicht mit 

den kantonalen «Backups» zu verwechseln. 

Die vom Grundbuchführungssystem und dessen «Backups» räumlich 

getrennte Aufbewahrung der Daten durch den Bund führt zu einer Streuung 

der Einzelrisiken. Als zusätzliche Sicherungsmassnahme erhöht die 

Langzeitsicherung damit beispielsweise den Schutz der Daten im 

Katastrophenfall und minimiert die Risiken im Fall von Cyberangriffen.

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in Artikel 949a Absatz 2 Ziffer 7 des 

Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 101) i. V. m. Artikel 35 der 

Grundbuchverordnung (GBV; SR 211.432.1) sowie in Artikel 23 der 

Technischen Verordnung des EJPD und des VBS über das Grundbuch 

(TGBV, SR 211.432.11).
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Langzeitsicherung von Grundbuchdaten

Übersicht
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eGV und E-GRID-Vergabe

• Präsentation durch Frau Körnli Abis.
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Update zum Immobilienpreisindex

• Erhebung der Grundbuchdaten für die beiden 

neuen Statistiken 

• Immobilienpreisindex 

• Eigentümertyp
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eCH-Standards zu eGRISDM und GBDBS

• Thema nicht behandelt.
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Aktualisierung GBDBS
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Aktualisierung GBDBS

Wann kann die neue GBDBS-Version genutzt werden?

• Grundsätzlich nach MS5

• Auf speziellen Wunsch kann eine frühere Version 

implementiert werden, dies ist aber mit zusätzlichen Kosten 

für den Kanton und den Bund verbunden. Grundsätzlich 

sollten diese Kosten vermieden werden.

• Zeit für Implementierung bei der LZS: <1 Monat nach MS5
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Personenidentifikator

• Thema nicht behandelt.
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UPReg
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Quelle: www.upreg.ch
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UPReg

• Nur wenn ein Kanton 

• Die kantonalen gesetzlichen Voraussetzung geschaffen 

hat

• Für seine Urkundspersonen die Möglichkeit der 

Registrierung auf UPReg anbietet

kann UPReg genutzt werden. 

• Ohne UPReg ist die Erstellung von gültigen elektronischen 

öffentlichen Urkunden nicht möglich.
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Weiterentwicklung elektronisches 

Grundbuch – Überblick

• Vision – Wie soll das elektronische Grundbuch in der 

Schweiz dereinst aussehen?

• Strategie – Welche Teile aus der Vision sind es wert 

realisiert zu werden?

• Stakeholder – Wessen Unterstützung brauchen wir um die 

Strategie realisieren zu dürfen und zu können?

Eine Vision kennt keine Grenzen: Ob unsere Vision in der 

Kompetenz und Verantwortung dieser Gruppe ist, ob wir 

Massnahmen empfehlen dürfen oder welche Stakeholder 

zuständig sind, klären wir später.
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Weiterentwicklung elektronisches 

Grundbuch – Vision

Wie soll das elektronische Grundbuch in der Schweiz 

dereinst aussehen?

Mögliche Argumente:

• Vorteile der elektronischen GB-Führung?

• Rationalisierung und/oder neue Möglichkeiten?

• End-to-End-Prozesse mit verschiedenen Akteuren?

• Vollelektronische / Hybride / Papiergebundene GB-Führung?

• Umgang mit berechtigten und unberechtigten Wiederständen 

gegen elektronische Prozesse?

• Müssen gesetzlichen Rahmenbed. angepasst werden?

• ….
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Weiterentwicklung elektronisches 

Grundbuch – Strategie («Doing the right thing» )

Was wollen wir machen um welche Ziele zu erreichen?
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Ziel

(Soll)

Nutzen 

(Warum)

Situation (Ist) Differenz

(Problem)

Massnahme zur

Beseitigung der Differenz 

(Wie)

Priorität 

und 

Owner

Papierlose

Eigentümerwechsel

Einheitlichkeit des 

Prozesses für 

Käufer/Verkäufer, 

Notar, Bank

Urschrift nur auf Papier

Urkundsperson ent-

scheidet und wählt i.d.R. 

Papier

Lückenloser el. Prozess

Archivierung

Verwaltung der Doks

El. Öff. Urkunde ist die 

Ausnahme.

1 Lösung, Akzeptanz?

Nicht möglich

In GB-SW

Ges. Grundlage

Hindernisse bei Notaren 

evaluieren und beseitigen

Terravis akzeptieren/Alternative

Gesetzliche Grundlage schaffen

Wer hat Zugang entscheiden

Hoch

BUC

Der Owner verantwortet das Ziel: Es ist seine 

Verantwortung, dass er die nötigen Leute abholt.

Er stimmt sich mit den Stakeholdern ab.
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Weiterentwicklung elektronisches 

Grundbuch – Stakeholder

Wessen Unterstützung brauchen wir? (Key Account Managment)
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Stakeholder

(Wer?)

Was wollen wir von ihm? Wie wollen wir das erreichen Priorität 

und Owner

EGBA Gesetzliche Grundlagen für 

- Elektronische Urkunde

- Archivierung schaffen

Wünsche kommunizieren. Über 

Kantonsvertreter und weitere Stakeholder 

sicherstellen, dass Vorschläge die mit dem 

EGBA erarbeitet wurden durchgesetzt 

werden, bzw. auf Opposition frühzeitig 

hinweisen (den Stakeholder vorbereiten).

Hoch

Anja

Der Owner für einen Stakeholder ist für die 

Kommunikation zum Stakeholder verantwortlich –

er ist der «Key Account Manager» für den 

Stakeholder. 

Weitere Stellen der Begleitgruppe kontaktieren 

immer den Owner vor dem Stakeholder.


